
                         
 

 
 
 
 

 
 
Die Ehrenamtskarte ist ein Zeichen des Dankes und der Anerkennung für langjähriges und 
überdurchschnittliches bürgerschaftliches Engagement. 
 
Die Ehrenamtskarte kann ausgegeben werden, wenn jemand: 
• ein überdurchschnittliches Engagement von mindestens 5 Stunden pro Woche (bzw. 250 

Std. im Jahr); das Engagement kann bei mehreren Organisationen ausgeübt werden 

• Ehrenamtliche Arbeit ausschließlich für Dritte ohne Aufwandsentschädigung; regelmäßi-
ge, pauschale Aufwandsentschädigung gilt als Ausschlusskriterium (gilt nicht für Kosten- 
oder Auslagenersatz) 

• Bereitschaftszeiten, etwa in der Freiwilligen Feuerwehr, oder gesellige Zusammenkünfte 
werden nicht als Engagement relevante Arbeitszeit gerechnet 

• ehrenamtliche Arbeit die außerhalb von Vereinsstrukturen erbracht wird, ist ehrenamtli-
cher Arbeit im Verein gleichgestellt (Voraussetzung für die Vergabe der Karte ist eine 
glaubhafte Versicherung, dass die Kriterien eingehalten werden) 

• die Begünstigten müssen seit mindestens 1 Jahr ehrenamtlich tätig sein 

• Wohnsitz in Emsdetten;  
Ausnahme: die ehrenamtliche Tätigkeit wird in Emsdetten erbracht, der Wohnort gehört 
aber noch nicht zu den Projektkommunen 

• die Gültigkeitsdauer der Ehrenamtskarte ist auf 2 Jahre beschränkt, danach muss die 
Karte neu beantragt werden 

 
1. Angaben zur Einrichtung / zum Unternehmen: 

Name:  

Anschrift: 
 
 

 

Kontaktperson:  Frau/Herr 

Telefon tagsüber  

Telefax:  

E-Mail:  

Homepage:  

Art der Vergünstigung: 
(ggf. mit Zusatzbemerkungen) 
 
 
 

 

 

Ja, ich werde Partner  
  der Ehrenamtskarte! 

 



 
 
 
2. Hinweise und Erklärung 

 
1. Die oben gemachten Angaben werden in die landesweite Datenbank aller Vergünstigungen 
 für die Ehrenamtskarte aufgenommen. Darüber hinaus wird die Vergünstigung als  
 Information an alle Karteninhaber der Stadt Emsdetten weitergegeben. 
 
2. Die angegebene Vergünstigung wird grundsätzlich allen Ehrenamtskarten-Inhabern des 
 Landes NRW ab sofort gewährt. 
 
3. Vor Gewährung der Vergünstigung kann die Identität des Karteninhabers geprüft werden. 
 
4. Die Einrichtung / das Unternehmen ist berechtigt das Logo der Ehrenamtskarte für 
 Werbezwecke zu nutzen. 
 
5. Die angegebene Vergünstigung kann jederzeit gestrichen oder verändert werden. 
 Dazu ist ein Hinweis (schriftlich oder per Mail) an die nachfolgend genannte Kontaktstelle 
 notwendig. 
 
Ich habe von den Hinweisen Kenntnis genommen und bin ab dem 01. Oktober 2009  Partner der 
Ehrenamtskarte NRW. 
 
 
 
 
 
 
__________________________     __________________________ 
   Ort und Datum  Stempel der Einrichtung            verbindliche Unterschrift 
     bzw. des Unternehmens 
 
 
 
Die Anmeldung zur Partnerschaft nimmt die Stabsstelle / Ehrenamt der Stadt Ems-
detten entgegen. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen dieser 
Stelle, Frau Wenkers und Frau Leuteritz, gerne zur Verfügung: 
 
 
 
 

 
        Stabsstelle / Ehrenamt  
         Am Markt 1 
         48282 Emsdetten 
 
 
 
 

 
 
 Birgit Wenkers 
 �  02572 / 922-415 
 wenkers@emsdetten.de 
 
 Erika Leuteritz  
 �  02572/922-261 
 leuteritz@emsdetten.de 

 
 
 
 
 
 
 


